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NUTZEN DER EINGESCHRÄNKTEN REVISION

Schweizer KMU, die gewisse Schwellen-
werte (Bilanzsumme, Umsatz, Anzahl Mit-
arbeitende) nicht überschreiten, müssen 
ihre Jahresrechnung nach den Vorschriften 
für die eingeschränkte Revision prüfen las-
sen. Kleinstunternehmen, die weniger als 
zehn Mitarbeiter beschäftigen, können auf 
die eingeschränkte Revision verzichten. 
Die zu wählende Revisionsstelle ist formell 
Organ des zu prüfenden Unternehmens und 
unterliegt den aktienrechtlichen Verant-
wortlichkeiten. Der Revisor muss unabhän-
gig und doch Sparringpartner sein, indem 
er kritische Fragen stellt und Sachverhalte 
neutral beurteilt.

Über den Nutzen dieser eingeschränkten 
Revision kann man geteilter Ansicht sein. 
Ein Prüfbericht über eine geprüfte Jah-
resrechnung verleiht dieser eine erhöhte 
Glaubwürdigkeit und Qualität, verbunden 
mit der Zusicherung, dass die Buchhaltung 

im Wesentlichen korrekt geführt ist. Dies 
kann für interne wie auch für externe Stake-
holder ein wesentliches Element in der Be-
urteilung der Bonität eines Unternehmens 
bedeuten. 

Allerdings besteht nicht selten ein Unter-
schied zwischen den Erwartungen an eine 
Prüfgesellschaft und den gesetzlichen Auf-
gaben, die diese zu erfüllen hat. Die Revi-
sionsstellen sehen sich regelmässig Ver-
antwortlichkeitsklagen ausgesetzt, wenn 
etwas Unerwartetes passiert. Es ist jedoch 
zum Beispiel nicht die Aufgabe einer Revisi-
onsstelle, im Rahmen der eingeschränkten 
Revision gezielt nach deliktischen Handlun-
gen zu suchen.

Aktuell stehen viele Klein- und Mittel-
unternehmen als Folge der Coronakrise 
vor einer unsicheren Zukunft. Eine Revi-
sionsstelle ist gehalten, im Rahmen ihres 
gesetzlichen Auftrags zu prüfen, dass die 

neu geschaffenen Covid-Verordnungen vom 
geprüften Unternehmen gesetzeskonform 
angewendet werden. Unternehmen, die die 
vom Bundesrat beschlossenen Erleichte-
rungen in Anspruch nehmen, müssen sich 
an die Spielregeln halten. Der Beurteilung 
von Liquiditätsplänen und Ertragsbudgets 
kommt in dieser unsicheren Zeit erhöhte 
Bedeutung zu. Die Einhaltung der mit einem 
Covid-Kredit verbundenen Auflagen, näm-
lich keine Dividende auszuschütten, keine 
Erweiterungsinvestitionen zu tätigen, keine 
Aktionärsdarlehen zu gewähren respektive 
zurück zu zahlen, muss von der Revisions-
stelle geprüft werden. Dies nicht nur zum 
Schutz der Verantwortungsträger sondern 
auch des Bundes, der die Kredite garantiert. 
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